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RS OGH 1971/5/19 11Os50/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1971

Norm

StVO §20 IE

Rechtssatz

Ein die Reaktionszeit verlängernder Schreckein0uß setzt Plötzlichkeit des Aufhebens des auslösenden Ereignisses,

Zuwiderlaufen gegen die eigene Verhaltenstendenz und ein der Möglichkeit nach unerwartetes Auftreten voraus.
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